
Kreisstadt Bergheim 

Einwohnermeldewesen 

Bethlehemer Str. 9-11 

50126 Bergheim 

Vollmacht 
für die Beantragung eines 
  

 Personalausweises       vorläufiger BPA 

 Reisepasses 

Daten zum Kind (bitte vollständig ausfüllen): 
Familienname 

 

Vorname 

 
Geburtsdatum 

 

Geburtsort 

 
Körpergröße 

 

Augenfarbe 

 

Straße, Haus-Nummer 

 

PLZ, Ort 

 

Erklärung: 

Wir erklären uns mit der Ausstellung des oben genannten Ausweisdokuments  

für unser Kind einverstanden. 

Anmerkungen:  

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift 1. gesetzl. Vertreter 

 

Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter 

 

 
 

Bitte beachten Sie: 
 

 Es sind immer die Unterschriften beider Erziehungsberechtigten erforderlich.  

Bei alleinigem Sorgerecht bitte entsprechenden Beschluss vorlegen. 

 Bei einem Personalausweis und Reisepass werden ab dem 6. Lebensjahr die 

Fingerabdrücke aufgenommen, d. h. das Kind muss bei der Beantragung anwesend 

sein. 

 Bei Kindern unter 15 ¾ Jahren muss mindestens ein Sorgeberechtigter bei der Ausweis-

beantragung mit anwesend sein.  

 Der deutsche Personalausweis reicht in der Regel für die Einreise in Länder innerhalb 

der EU aus. Für Reisen außerhalb der EU informieren Sie sich bitte auf der Internetseite 

des Auswärtigen Amts. 

Es werden folgende Unterlagen benötigt: 
 

Biometrie taugliches Passfoto (möglichst aktuell, max. 3 Monate alt) 

Fotos an unserem Automaten sind erst ab einer Größe von 1,20 m möglich und kosten 7,00 € 

Personalausweis bzw. Kinderausweis (falls vorhanden) 

Geburtsurkunde 

Ausweispapiere beider Erziehungsberechtigten (Kopien reichen aus) 
 

Personalausweis (auch vorläufig) 

für < 16-jährige 

Reisepass 

für < 18-jährige 

Gebühren: 22,80 € (6 Jahre gültig) 

vorl. BPA: 10,00 € (3 Monate gültig) 

Gebühren: 37,50 € 

(6 Jahre gültig) 

 


